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Sehr geehrte Frau Ravensburg,  

vielen Dank für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfs und die Gele-
genheit, im Rahmen der Anhörung des Sozial - und Integrationspolitischen 
Ausschusses des Hessischen Landtages hierzu Stellung zu nehmen, sowie 
die Einladung zur mündlichen Anhörung.  

Wir möchten eine Regelung des Gesetzentwurfs herausgreifen, die Berüh-
rungspunkte zum Aufgabenbereich der KV Hessen hat. Hierbei handelt es 
sich um die Verankerung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ in § 4 
Abs. 3 des Entwurfs.  

Das Gesetz regelt im Wesentlichen die Aufgaben und Eingriffsbefugnisse 
der Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern der Kom-
munen, um Menschen mit psychischen Krankheiten ein möglichst selbstb e-
stimmtes und eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen, sowie die U n-
terbringung psychisch kranker Menschen im Falle der Selbst- oder Fremd-
gefährdung.  

Diese Regelungsinhalte betreffen die KV Hessen nur am Rande. § 4 Abs. 3 
regelt allerdings, dass eine stationäre Behandlung nur dann erfolgen soll, 
wenn das Ziel der Hilfen durch ambulante Maß nahmen nicht erreicht wer-
den kann. Die Gesetzesbegründung legt diese Vorschrift so aus, dass da-
mit der Grundsatz „ambulant vor stationär“ verankert werden soll, und zwar 
nicht nur in Bezug auf vorrangige Erbringung ambulanter Hilfsleistungen im 
Sinne des PsychKHG vor der stationären Behandlung und Unterbringung. 
Vielmehr solle auch eine durchlässigere Struktur zwischen ambulanten, 
teilstationären und stationären Angeboten auch im Bereich des SGB V 

1



 
 

Seite 2 von 2  

entwickelt werden.  

Wir verstehen diese Ausführungen in der Gesetzesbegründung als pro-
grammatischen Ansatz und Absichtserklärung des Gesetzgebers, die Zu-
sammenarbeit zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor zu 
fördern. Sollten mit § 4 Abs. 3 konkrete Auswirkungen auf den  ambulanten 
Sektor verbunden sein, wären wir für einen Hinweis, welche Erwartungshal-
tungen der Gesetzgeber in diese Regelung setzt dankbar, um ggf. eine 
vertiefte Bewertung vornehmen zu können. Eine Veränderung oder Erwe i-
terung des Sicherstellungsauftrags der KV Hessen kann u.E. nicht durch 
landesgesetzliche Regelungen erfolgen.  

Den Termin zur mündlichen Anhörung im Hessischen Landtag am 12. Ja-
nuar 2017 werden wir wegen der geringen Berührungspunkte der KV Hes-
sen mit den Regelungsinhalten des Gesetzesentwurfs nicht wahrnehmen.  

Mit freundlichen Grüß en 

 

Jörg Hoffmann  
Geschäftsführer 
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Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration 
Dostojewskistraße 4 
 
65187 Wiesbaden 
 
 
 
 
 

Schwalmstadt, 08.06.2016 
 
 
Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten 
Schreiben vom 04.05.2016; V5-18p1200-0001/2014/027 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister Grüttner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, Landesverband Hessen e.V. bedankt sich für die 
Möglichkeit einer Stellungnahme zum o.a. Gesetzentwurf. 
 
Wir begrüßen, dass die Landesregierung mit dem Gesetzentwurf die Möglichkeit schafft, für 
Menschen mit psychischen Einschränkungen Hilfen anzubieten. Die Stärkung der kommunalen 
Verantwortung für die psychiatrische Versorgung, die Stärkung der Patientenrechte, eine 
verbesserte Berichterstattung und einheitliche Dokumentation sowie die finanzielle Förderung 
der Sozialpsychiatrischen Dienste und des Ehrenamts sehen wir ebenfalls als sehr positiv an. Der 
Gesetzentwurf legt den Grundstein für eine landesweite Verbesserung der Versorgung in der 
Psychiatrie und eine langfristige Planung. Wir begrüßen auch eine klar geregelte Fachaufsicht.   
 
Wir regen folgende Veränderung des Entwurfs an (Begründungen kursiv): 
 
§ 4 (2)  "Die Hilfen sind wohnortsnah vorzuhalten".  Sie sollen ( .....). 
In dem mit als "Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringungen bei psychischen 
Krankheiten" bezeichneten Entwurf wird ein zentrales Leitmotiv  der Psychiatriereform der 
bedarfsgerechten Versorgung festgeschrieben. 
 
§ 4 (5)  Personen, die Menschen mit psychischen Störungen nahestehen, besonders ihre 
Angehörigen sollen entlastet und unterstützt werden.  
Hervorhebung der Angehörigen, da sie die Hauptgruppe derjenigen darstellen, die angesprochen 
sind. 
 
§ 6 (1) Die Sozialpsychiatrischen Dienste "planen und koordinieren" die Hilfeangebote in ihrem 
örtlichen Zuständigkeitsbereich. 

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
Landesverband Hessen e.V. 
c/o Petra Lauer 
Oikos Sozialzentrum 
Hessenallee 12 A 
34613 Schwalmstadt 
Tel.: 06691 9635118 
Fax: 06691 9635211 
eMail: info@dgsp-hessen.de 
internet: www.dgsp-hessen.de 
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§ 7   Ehrenamtliche Hilfen einschließlich der Arbeit der Angehörigen und Psychiatrie-Erfahrenen 
sowie Projekte der Selbsthilfe  werden unterstützt. 
Ohne garantierte Unterstützung wird der im Text folgende Satz "Sie sind in die Versorgung von 
Personen nach § 1 einzubeziehen." obsolet. 
 
§ 9  Voraussetzung von Unterbringung nach diesem Gesetz 
     (3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für die nach § 1906 BGB   
      untergebrachten Personen.  
In der Praxis auf den Stationen wird erfahrungsgemäß nach dem Grundsatz verfahren 
"untergebracht ist untergebracht" . Die verschiedenen rechtlichen Einzelheiten der beiden 
Unterbringungsarten werden erfahrungsgemäß übersehen. 
 
§ 11 Es fehlt eine Klarstellung, ob die Beleihung und Bestellung nur für die nach diesem Gesetz 
untergebrachten Personen gilt, oder generell für alle freiheitsentziehenden 
Unterbringungsmaßnahmen. 
 
§ 13 (2) Der Besuchskommission sollen angehören:   9. ein/e Bürgervertreter/-in, vorzugsweise  

ein Mitglied des Gemeindevorstands/Kreisausschuß 
 
         (3)  Die Besuchskommission besucht mindestens ein Mal pro Jahr die psychiatrischen 
Krankenhäuser, in denen Personen nach diesem Gesetz (......). 
Die Besuchskommission ist berechtigt unangemeldete Besuche durchzuführen. 
Bürgervertreter/-in haben stärker die kommunale Verantwortung. 
Besuchskommissionen sollen den Alltag der Einrichtung kennenlernen. 
 
§ 14 (1) Das psychiatrische Krankenhaus hat der Fachaufsichtsbehörde jährlich über Anzahl und 
Dauer, sowie Veränderungen in der Art von Unterbringungen nach diesem Gesetz und nach § 
1906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 1631b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie über 
Behandlungsmaßnahmen nach § 20 zu berichten. 
Die reine Angabe von Unterbringungszahlen erlaubt keine Rückschlüsse über die Art der 
Unterbringung bei Aufnahme, Behandlung und Entlassung aus dem psychiatrischen Krankenhaus . 
 
§ 16(2) Zuständige Verwaltungsbehörde für den Antrag nach Abs. 1 und die Zuführung zur 
Unterbringung nach § 326 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist der Gemeindevorstand.  
Der Sozialpsychiatrische Dienst ist keine rechtsfähige Körperschaft. 
 
§ 18 (1-5) Hier fehlt der Hinweis, dass das Gesetz unterschiedliche Rechte und Behandlungsweisen 
begründet. Welche Rechte werden für die nicht nach diesem Gesetz untergebrachten Personen 
angewendet? 
  
§ 19 (2) Die medizinische Untersuchung (.......) zu bestimmen. Die Vorschriften zur Feststellung 
des Patientenwillens (§§ 1901a und 1901b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) bleiben in Kraft und 
der danach dokumentierte Patientenwille behält Gültigkeit.   
Es wird verdeutlicht, dass Verfügungen und dokumentierter Patientenwille Gültigkeit besitzen.   
  
§ 20 (1) Ziffer 2. ....oder 2. dies zur Wiederherstellung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
der untergebrachten Person erforderlich ist und wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
ohne die Maßnahme die Beendigung der Unterbringung nicht möglich sein wird. Wir weisen 
darauf hi�, dass die �ögliche „gege�wärtige schwerwiege�de Schädigu�g a�derer“ als Gru�d für 
eine Zwangsbehandlung bzw. –ernährung verfassungsrechtlich nicht sanktioniert ist. 
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 § 21 (1)  Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind nach gerichtlicher Genehmigung zulässig:  
(......1.  bis 6.  .....) 
 Wird eine besondere Sicherungsmaßnahme nach Satz 2 Nr. 5 vorgenommen, hat eine 
engmaschige Überwachung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal und 
gegebenenfalls durch Kamaraüberwachung zu erfolgen. Bei Fortdauer dieser besonderen 
Sicherungsmaßnahmen über einen Zeitraum von 3 Stunden hinaus ist eine weitere  richterliche 
Genehmigung/Überprüfung einzuholen.   
Bei diesem besonders schweren Eingriff in Freiheitsrechte bedarf es einer ständigen richterlichen 
Abwägung von traumatischen Schädigungen und weniger einschneidenden Maßnahmen. 
 
§ 23    Diese Rechte können eingeschränkt werden, wenn und solange der Zweck der 
Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung in dem psychiatrischen Krankenhaus gefährdet 
werden, mit Ausnahme der in § 24, 1. - 14. aufgeführten Institutionen.   
  
§ 28 (2) Das psychiatrische Krankenhaus hat der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen 
Vertreter oder der Betreuerin oder dem Betreuer und den Angehörigen die bevorstehende 
Entlassung mitzuteilen. Die Entlassung    (.....).    
Im Sinne der Prävention sollen mit Einwilligung der untergebrachten Person  Angehörige, 
beteiligte Einrichtungen oder der betroffenen nahestehende Personen über die Entlassung 
informiert werden. 
 
Zu § 5 (4)  (Zutrittsrecht zur Wohnung für den SpDi bei einer erheblichen Gefährdungslage) findet 
im Vorstand des DGSP-Landesverbandes  eine kontroverse Diskussion statt. Es werden 
Befürchtungen geäußert, dass diese Grundrechtseinschränkung zu Missbrauch verleitet 
(Unverletzlichkeit der Wohnung), dazu werden auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit   
geäußert. Andere Voten sehen das Zutrittsrecht des SpDi ausreichend sichergestellt in Begleitung 
der Polizei bei gegenwärtiger Gefahr im Rahmen des HSOG und als Bestandteil der Hilfen. 
 
Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass alle hier beschriebenen Patientenrechte, Hilfen und 
Schutzmaßnahmen sowie eine bedarfsgerechte medizinische Behandlung in gleicher Weise auch 
für die psychisch kranke Menschen gelten sollen, die gegen ihren Willen nach § 1906 BGB in 
Kliniken und Heimen freiheitsentziehend untergebracht sind. Der Landesverband Hessen der 
DGSP vermisst einen entsprechenden Verweis und fürchtet die Herausbildung von zweierlei 
Behandlungsstandards. Dies ist eine weitaus größere Personengruppe als die längerfristig 
Untergebrachten nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen (In Zukunft nach dem PsychKHG). Heime 
sollten keine Orte der Verwahrung sein, sondern Stätten der Eingliederung mit je eigenen 
umfassenden und  personenzentrierten Hilfe- und Förderplänen. Die weitere Beachtung und 
Verbesserung der Perspektiven dieser Personengruppe und des Lebens in Heimen muss durch den 
Landesfachbeirat Psychiatrie als ständiger Arbeitsschwerpunkt berücksichtigt und durch dieses 
Gesetz gesichert werden.  
Wir weisen darauf hin, dass im PsychKHG des Landes Brandenburg für die Personen, die dort nach 
§ 1906 BGB untergebracht sind, ausdrücklich die gleichen Rechte definiert sind. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 
Petra Lauer 
Vorsitzende 
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Seite 2 zum Schreiben vom 06.06.2016 
 
 

 

- Die Kooperation der Betreuungsbehörden mit dem SpDi sollte geklärt werden 
- Inwieweit kann das ärztliche Attest/Gutachten des einweisenden SpDi-Arztes das 

Gutachten bei der Klinikaufnahme ersetzen? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Dr. med. Mühlhaus 
Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen 
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Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtages zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz 
zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten –
Drucks. 19/3744 - 
 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ravensburg, 

die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzent-

wurf der Landesregierung. 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der täglichen Praxis ist die Polizei bei Ingewahrsamnahmen nach dem HFEG immer dann gefordert, 

wenn Gefahr im Verzug besteht. Bei diesen Personen handelt es sich überwiegend um rauschgiftsüchtige 

und/oder alkoholsüchtige Personen, deren Verhalten eine erhebliche Gefahr für sich selbst (Eigengefährdung) 

oder andere (Fremdgefährdung) darstellt. Die in Rede stehenden Personen wurden i.d.R. wegen einer prog-

nostizierten fortdauernden Fremdgefährdung, meist im Zusammenhang mit gefährlichen Körperverletzungen 

und Bedrohungslagen, eingewiesen, um die jeweiligen Handlungsabläufe zu unterbinden bzw. deren Fortset-

zung zu verhindern. Die Einweisung erfolgte zumeist in der Annahme und mit der Zielrichtung, dass durch die 

Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik den behandelnden Ärzten die Gelegenheit gegeben werde, eine 

Behandlung der jeweils vorliegenden Sucht zu beginnen. 

In der Vergangenheit wurde jedoch beobachtet, dass polizeiliche Maßnahmen nach § 10 HFEF zwar dazu führ-

ten, dass Personen in die psychiatrischen Kliniken oder psychiatrischen Abteilungen der  Krankenhäuser auf-

genommen, aber in der Regel bereits am darauf folgenden Tag ohne weitere Behandlung wieder entlassen 

wurden, wenn sich die akuten Suchtzustände infolge der Ausnüchterung etwas normalisiert hatten. 

 

Landesbezirk Hessen 
 

Ewald Gerk 
stv. Landesvorsitzender 

Wilhelmstraße 60 a 
65185 Wiesbaden 

Telefon   
+49 (0) 611 -  99 22 7-0 

 

E-Mail 
gdphessen@t-online.de   

www.gdp.de/hessen 

Gewerkschaft der Polizei •Wilhelmstraße 60a • 65185 Wiesbaden 

Vorsitzende des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses 
Frau Claudia Ravensburg 
Postfach 3240 
 
65185 Wiesbaden 
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In diesen Fällen entfaltete die Einweisung nach dem HFEG lediglich die Wirkung einer Ingewahrsamnahme, 

wie sie grundsätzlich auch nach § 32 HSOG möglich gewesen wäre.  

Es gilt dabei allerdings zu bedenken, dass dieser Personenkreis gemäß der Polizeigewahrsamsordnung nur 

dann in das Polizeigewahrsam aufgenommen werden darf, wenn es an einer Möglichkeit der Unterbringung in 

einer geschlossen Krankenabteilung oder einer anderen geeigneten Verwahrmöglichkeit mangelt. 

In dem hier vorliegenden Gesetzentwurf ist für die Polizei der § 17 von besonderer Bedeutung. Er ersetzt den 

bisherigen § 10 HFEG. Entgegen den Bestimmungen in § 10 HFEG ist die Polizei selbst nicht mehr die Anord-

nende, sondern der hierzu bestellte Arzt des psychiatrischen Krankenhauses. Die Polizei hat dabei die Aufgabe, 

die Gefahrensituation unter Darlegung der Einzelheiten des Sachverhaltes dem anordnungsbefugten Arzt zu 

berichten. Diese beabsichtigte Verfahrensweise begrüßen wir als Gewerkschaft der Polizei in besonderem 

Maße. 

Darüber hinaus begrüßen wir auch, dass grundrechtseinschränkende Maßnahmen (besondere Sicherungs-

maßnahmen gem. § 21) nicht mehr von der Polizei getroffen werden müssen, sondern in die Kompetenz der 

hierzu bestellten Ärzte fällt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ewald Gerk 
stv. Landesvorsitzender 
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DIE VERBÄNDE DER KRANKENKASSEN
IN HESSEN

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
BKK Landesverband Süd
Regionaldirektion Hessen

gdek. Walter-KoL1§tr. 9-11, 60594 Frankfurt *KK classic
Hauptvenıvaltung Wiesbaden

Hessischer Landtag Sozialversichenıng für Landw1`rtschaft
Sozial- und lntegrationspolitischer Aussch uss Zëffffidflflsfigåicbhae“Qfafißfifiasse
Schlossplatz 1-3 ,mappwhafl
65'] 83 Vviesbaden Regionaldirektion Frankfurt

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 1
- Landesvertretung Hessen -

24.11.2016

Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts der
Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz- PsychKHG), Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschus-
ses des Hessischen Landtags,
- Stellungnahme der Verbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen in Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

mit Schreiben vom 11.10.2016 übersandten Sie den Gesetzentwurf der Landesregierung
für ein Gesetz zur Regelung des Rechts cler Hilfen und Unterbringung bei psychischen
Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG).

Die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in Hessen bedanken sich für die
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Anhörung des Sozial- und
lntegrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags.

Den Gesetzentwurf haben die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in
Hessen zur Kenntnis genommen, Anmerkungen oder Anderungsvorschläge bestehen
diesseits nicht. Daher sehen wir von einer Teilnahme an der mündlichen Anhörung am
12.01.2017 ab, danken Ihnen jedoch für die Einladung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

kg _ \r"/S
Claudia Ackermann

') als gemeinsamer Bevollmächtigter gem. § 212 Abs. 5 Satz 6 ff. SGB V fur dıe Ersatzkassen



 

 

Datum: 27.11.2016 

S. 1 

  Datum: 27.11.2016 

Hessischer Landtag  

Postfach 3240 

65021 Wiesbaden 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung (v. 06.09. 2016 / Drucksache 19 / 3744) zur Regelung 

des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten vom 06.09.2016 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrter Herr Minister für Soziales und Integration, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit reichen wir unsere Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf ein und bitten um Berücksichtigung 

der von uns eingebrachten Vorschläge und Kritikpunkte.  

 

Stellungnahme 

Wir begrüßen die Bemühung der Landesregierung, die Vorgaben der UN BRK zur Grundlage der Ge-

setzgebung zu machen. Erfolglose Versuche, die Zustimmung des Unterzubringenden durch Verhand-

lung zu erlangen, sollen jedem Zwangs-Eingriff vorausgehen. Die Rechte des Betroffenen sind zu ach-

ten und die geringstmöglichen Einschränkungen sollen gewählt werden. Außerdem muss bei einer als 

notwendig erachteten Zwangsbehandlung in jedem Fall die Zustimmung des Betreuungsgerichts einge-

holt werden (§ 20, (3) 1-4, Ausnahmen nur bei Gefahr im Verzug (§ 20, (3) 5). Auch die für Laien ver-

ständliche und der Achtung des Gesetzgebers vor den Rechten der betroffenen Menschen angemes-

sene Sprache ist positiv zu werten. Und wir begrüßen besonders, dass die Landesregierung den Land-

kreisen und kreisfreien Städten einen Mehrbelastungsausgleich zur Verfügung stellt, der für die neuen 

Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste bestimmt ist, wenn auch das zur Verfügung gestellte Geld 

auf die Dauer nicht reichen wird. Eine Vorschrift zur landesweiten Mindestausstattung und Finanzie-

rung befürworten wir. 

Dennoch haben wir noch Einwände zu einzelnen Paragraphen, zu denen wir im Folgenden Ergänzungs- 

bzw. Änderungsvorschläge machen. Die für uns wichtigsten betreffen die Präambel, die Aufgaben der 

SPDis (Zweiter Teil, § 5, Abs. (1) sowie die Beso�dere Si�heru�gs�aß�ah�e „Fixieru�g“ �Dritter Teil, § 

21, (1), Nr. 5). 

Wir erwarten für unsere kranken Angehörigen ein gutes therapeutisches und deeskalierend wirkendes 

Milieu im ambulanten und stationären Bereich, mit ausreichend Personal ( u. a. Ärzte, Pflegepersonal, 

klinische Psychotherapeuten  u.a.). Ebenso erwarten wir die koordinierende Vernetzung aller Fach-

dienste nach dem Modell der GPVs, um nachhaltigere Behandlungserfolge auch mit verstärkt einzuset-

zenden psychosozialen Therapien zu ermöglichen.  
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Datum: 27.11.2016 

S. 2 

Präambel, Satz 2 Änderung: Dabei sollen die Vorgaben der UN BRK erfüllt und soweit wie möglich die 

Interessen der Personen mit psychischen Störungen und ihrer Angehörigen und Vertrauenspersonen 

berücksichtigt werden. 

Kommentar: Behindertenrechte sind ebenso wie Frauen- und Kinderrechte Teil der Allgemeinen Men-

s�he�re�hte. Diese kö��e� �i�ht ei�ges�hrä�kt werde� �„soweit wie �ögli�h…�erü�ksi�htigt“�.   Sie 

sind durch ein Gesetz verankert.  

 

Zweiter Teil, Hilfen  

§ 5, Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes  

Forderung der Angehörigen zu den Aufgaben des SPDi: Die Menschen mit psychischen Störungen und 

ihre Bezugspersonen halten die neutrale Beratung und Vermittlung von Hilfen durch den SPDi, wie sie 

das HGöGD vorsieht, für unverzichtbar. Sei es, dass sie vor Ort keine adäquate Hilfe finden, die Erkran-

kung aus beruflichen Gründen geheim halten wollen oder aus anderen Gründen. Ebenso erwarten sie 

von einem Sozialpsychiatrischen Dienst (alternativ von einer PIA?) einen Kriseninterventionsdienst und 

suchtspezifische Angebote. Ein flächendeckender Kriseninterventionsdienst mit ausreichender Ausstat-

tung und Mindestvorgaben ist auch angesichts der geplanten Ambulantisierung der Behandlung uner-

lässlich. Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung des Betroffenen sollen möglich sein, damit ihm nicht 

auch noch in dieser sehr schwierigen Lebensphase der persönliche Bezugsort verloren geht.  

Abs. (4) 

Ergänzung und Änderung: Der Sozialpsychiatrische Dienst hat in Begleitung der Polizei das Recht auf 

)uga�g i� die Woh�u�g der Perso�…  

Kommentar: Bitte prüfen Sie, wie erfolgreich die Maßnahmen ohne Polizei-Begleitung in den Bundes-

ländern verlaufen, wie z. B. NRW. In wenigen zugespitzten Notfällen kann die Polizei immer noch hin-

zugezogen werden.  

 

Dritter Teil: Unterbringung 

§ 11, Beleihung und Bestellung 

Abs. (2) Ergänzung am Ende des Absatzes 

… Personen müssen fachlich und persönlich geeignet sein. Den aufnahmebefugten Fachärzten der Kli-

nik soll eine Handreichung zur Aufnahme sowie zur Durchführung der Zwangseinweisung und einer 

im Gefahrenfall notwendigen Zwangsbehandlung zur Verfügung stehen. Bei einer erheblichen Ge-

sundheitsgefahr für den Betroffenen oder Dritte dürfen dabei zur Beruhigung nur Benzodiazepine 

eingesetzt werden. Die Maßnahmen müssen dem Betroffenen angekündigt werden und die Geneh-

migung des Betreuungsgerichts ist unverzüglich einzuholen. Nachbesprechung und Dokumentation 

sind verpflichtend.  
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§ 12, Ausübung der Befugnisse im psychiatrischen Krankenhaus 

Abs. 2, Ergänzung 

Bei Gefahr i� Verzug…. zu u�terri�hte�. Der Vorgang ist zu dokumentieren. 

§ 18, Rechtsstellung 

Abs. (4) 

Nach (4), Satz 2, Ergänzung: Der vorläufig untergebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, freiwillig 

in eine Behandlung einzuwilligen, um eine Zwangsunterbringung abzuwenden.  

Kommentar: War das nicht bisher möglich??  

§ 20, Behandlungsmaßnahmen 

Abs. (5) 

Ergänzung am Ende des Absatzes: ……Beha�dlu�gs�aß�ah�e fortgesetzt werde� �uss. Ein zu veröf-

fentlichendes Register der Zwangsmaßnahmen und Todesfälle soll angelegt werden und ein Doku-

mentationssystem entwickelt werden. Die aktuell laufenden Forschungsvorhaben sind dabei zu be-

rücksichtigen.  

 § 21, Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Abs. (1), nach Punkt 6, Änderung / Ergänzung nach dem nachfolgenden Satz:  

Wird eine besondere Sicherungsmaßnahme nach Satz 2 Nr.2 oder Nr. 5 vorgenommen, hat eine eng-

maschige Überwachung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal zu erfolgen. Im Fall einer 

Maßnahme nach Nr. 5 (Fixierung) soll dies durch die Anordnung einer permanenten Sitzwache (eine 

psychiatrische Fachkraft) geschehen. Nachbesprechungen zur Reflektion des Geschehens sollen ver-

pflichtend sein. 

Kommentar: Der Patient befindet sich in einer absolut hilflosen und für ihn entwürdigenden Lage. Er 

kann weder einen dringenden Wunsch äußern noch auf Gefahren hinweisen. Es gibt Ereignisse, bei de-

nen sofort eingegriffen werden muss: Embolie (Thrombose), Atemdepression (hohe Dosierung von Be-

ruhigungsmitteln), Ersticken durch Einatmen von Erbrochenem u.a.). Ebenso wichtig ist es, dass er in 

der Situation der Hilflosigkeit nicht alleingelassen wird. Die anwesende Person (eine psychiatrische 

Fachkraft!) kann angesprochen werden und dieser Wortwechsel kann therapeutisch zu einem Bezie-

hungsaufbau genutzt werden, der nach Aussagen vieler Behandler die weitere Behandlung erleichtern 

und verkürzen kann. Fixierungszahlen, Todesfälle in psychiatrischen Kliniken und die Zahl der Fälle von 

unversorgt zu Hause lebenden Betroffenen sollen gesammelt und nach Kliniken bzw. Regionen sortiert 

veröffentlicht werden. Wir sehen aus unseren Erfahrungen direkte Zusammenhänge zwischen den Fäl-

len des langen Unversorgt seins und Zwangsmaßnahmen. 
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§ 30, Kosten 

Kommentar: Das Verlangen nach Kostenübernahme durch die Betroffenenlehnen wir ab. Diese Forde-

rung widerspricht dem Gleichbehandlungs-Grundsatz. 

 

Die Vorgaben der UN BRK erfordern nach Auffassung der Angehörigen psychisch kranker 

Menschen auf Bundes- und Landesebene sowie auf kommunaler Ebene die Regelung folgen-

der zusätzlicher Punkte: 

Die Gleichstellung  psychisch kranker Menschen vor dem Gesetz (Dauer des Aufenthalts in der 

Forensik, Wahlrecht,  Geschäftsfähigkeit, Streichung im Zentralregister)  und in den Sozialver-

sicherungen (ambulante häusliche Krankenpflege, Reha-Maßnahmen nach schwerer Erkran-

kung insbesondere für Ersterkrankte,  Zugang zu geeigneten psychotherapeutischen (KVT u.a.) 

und psychosozialen (hometreatment, open dialogue u.a.) Therapien, s. auch dazu die Empfeh-

lungen in der S3-Leitli�ie“Psy�hosoziale Therapie�“. Keine Benachteiligung psychisch schwer 

kranker Menschen im Versorgungssystem. Dies gilt auch für das Bundesteilhabegesetz! 

Zugang zu Arbeit und Beschäftigung und Schaffung von Ex-In-Arbeitsplätzen, da dies ent-

scheidend zur Stabilisierung und relativen Beschwerdefreiheit (Resilienz) führt. Wir erwarten 

individuell erforderliche Teilhabeleistungen für alle behinderten Menschen, unabhängig vom 

Schweregrad der Erkrankung und der Wohnsituation. Gesundheitliche und berufliche Reha-

Maßnahmen sind verpflichtend in das Behandlungskonzept einzubeziehen.  

Verbindliche Qualitätsstandards für Behandlung und Versorgung: Es darf nicht sein, dass nur 

leichter Erkrankte Zugang zu wirksamen, den neusten Standards entsprechenden Behand-

lungs- und Versorgungsformen haben. Dies wird am besten erreicht durch eine Vernetzung 

und Kooperation aller Anbieter von Therapien und Hilfen in einer Kommune/in einer Region 

nach dem Modell eines GPVs mit verbindlichen Standards. Dies zu organisieren ist die Aufgabe 

des SPDi. Krisenpensionen sollten Bestandteil des Hilfeangebots sein. Sie bieten niederschwel-

lig erreichbare Hilfe in einem außerklinischen Schutzraum.   

Regelungen zur Vermeidung von Zwang und Gewalt: Über das im Gesetz bereits Verankerte 

hinaus müssen weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang und Gewalt angeordnet wer-

den. In den Kliniken und anderen Einrichtungen muss es zum Schutz aller Anwesenden eine 

Handreichung geben, die eine Reihenfolge von deeskalierenden Maßnahmen auflistet, die 

dem Personal und den Patienten bekannt sind. Das Personal muss sie trainieren und anwen-

den können. Diese Schulungen sollen engmaschig wiederholt werden. Für Patienten und ihre 

Angehörigen könnte das Bestandteil der Psychoedukation sein. Nachahmenswerte Modelle 

si�d z.B. der „Werde�felser Weg“ �u.a. das therapeutis�he Festhalte�� u�d das Kooperatio�s-

modell zwischen der Caritas Darmstadt und der Klinik in Groß-Umstadt (Odw.). 
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Einbindung der Angehörigen und/oder des sozialen Umfelds der Patienten in die Behand-

lung: Psychosoziale und psychotherapeutische Verfahren (s. u.a. auch die S3-Leitli�ie „Psy�ho-

soziale Therapie�“� sollte� wese�tli�her Besta�dteil der Behandlung sein. Angehörige und an-

dere nahe Bezugspersonen sollten in die Behandlung einbezogen und darin geschult werden, 

zusammen mit dem Patienten förderliche Beziehungsmuster einzuüben, die für eine ent-

spanntere Atmosphäre in dem familiären Umfeld sorgen (trialogische Therapie). Dadurch soll 

die Therapie mit Neuroleptika auf eine geringstmögliche Dosis beschränkt werden. Das ist für 

uns besonders bei jungen Menschen und Ersterkrankten wünschenswert. Zusätzlich können 

Psychoedukation und Angehörigensprechstunden zur Information und Entlastung des sozialen 

Umfelds dienen. Angehörige nicht in die erweiterte Behandlung einzubinden ist ein Kunstfeh-

ler!  

Es ist für uns betroffene Familien nicht zu akzeptieren, dass die psychiatrischen Abteilungen 

der Allgemeinkrankenhäuser landesweit zu Gunsten der somatischen Abteilungen Über-

schüsse erwirtschaften müssen. An unseren kranken Angehörigen wird zugunsten der soma-

tisch Kranken gespart.  

Wir Angehörige sind zu lange von der professionellen Seite (der Auftragsstellung entgegenge-

setzt) oft geduldete(!), ungehörte und stille Dienstleister rund um die erkrankte Person. Wir 

bezahlen die Rechnungen und Miete die Kranken, renovieren die Wohnung und begleiten bei 

Erledigungen! Die Angehörigen müssen kontinuierlich in den Genesungsprozess einbezogen 

werden! 

Auch wenn wir an dieser Stelle Bundesgesetze berühren, wollen wir die Gelegenheit nutzen, 

um unsere Forderung nach Soteria-orientierten Behandlungsweisen mit niedrigem Neurolep-

tika-Einsatz und hohem psychosozialen Engagement und einem wirklich vernetzten psychiatri-

schen System (stationär / ambulant) deutlich auszusprechen. - Das Geld ist da, es scheitert am 

Willen zur gerechten Verteilung. 

 

Manfred Desch                 Edith Mayer  

    

1. Vorsitzender           Stellv. Vorsitzende  
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Barbara Mauelshagen Berger Str. 342 

60385 Frankfurt a.M. 

Tel. 069-457703 

barbara.mauelshagen@gmx.de 

 

        28.11.2016 

 

Hessischer Landtag 

Vorsitzende des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss 

Postfach 3240 

65022 Wiesbaden  

 

 

Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung (v. 06.09.2016 / Drucksache 19/3744)  

zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Anhörung zu o.g. Gesetzentwurf am 12. Januar 2017 anbei meine Stellungnahme:  

Diese Stellungnahme gründet sich aus meinen eigenen Erfahrungen als Angehörige sowie meiner 

mehrjährigen Mitarbeit und Beratungstätigkeit im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Angehöriger  

psychisch kranker Menschen in Frankfurt e.V.  

Mit dem geplanten PsychKHG wird lt. Schreiben des Ministeriums vom 05.05.2016 eine Verbesserung der 

ps��hosoziale� Ve�so�gu�g i� Fo�� ei�e� „�eda�fsge�e�hte� u�d �ualitati� hochwertigen Prävention, 

Begleitu�g u�d Na�hso�ge“ a�gest�e�t. Diese A�si�ht ka�� i�h als A�gehö�ige �u� �eg�üße�, besteht doch 

die derzeitige psychiatrische Versorgung in einer Behandlungspraxis, die den Fokus auf eine medikamen-

töse Behandlung legt, die gravierende Nebenwirkungen und bei Langzeitbehandlung dauerhafte Schäden 

zur Folge hat, bei gleichzeitiger Vernachlässigung bzw. Nicht-Anwendung evidenz-basierter schonenderer, 

sozialpsychiatrischer  Behandlungsmethoden (wie unten aufgeführt), was eine hohe Chronifizierungsrate 

mit einer um bis zu 25 Jahre verkürzten Lebenserwartung der Betroffenen zur Folge hat. (Anhang, 2 u. 4) 

Als Angehörige habe ich den Gesetzentwurf dahingehend gelesen, inwieweit das geplante Gesetz die Hilfen 

im oben genannten Sinne für psychisch erkrankte Menschen verbessert, da eine Verbesserung der psychia-

trischen Versorgung immer auch eine Entlastung der Angehörigen bedeutet. Des weiteren habe ich mich 

auf die Paragraphen beschränkt, die Grundrechte der Betroffenen tangieren.  

 

Zu §5 Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes:  

Ich begrüße ausdrücklich die Bereitstellung von Landesmitteln zur personellen Aufstockung des SPDI für 

Verbesserung der Beratung, aufsuchende Hilfen sowie Koordination und Vernetzung der vorhandenen 

Hilfsangebote. Jedoch halte ich eine Verknüpfung von einerseits Hilfen des SPDi und andererseits ordnungs-
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polizeilichen Aufgaben (Zugangsrecht zur Wohnung, zwangseinweisen) für problematisch. Davon abgese-

hen, dass hier das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aufgehoben wird, sehe ich es als sehr 

schwierig an, wenn eine Institution, die einerseits als Voraussetzung für Hilfeleistungen zunächst eine 

Vertrauensbasis herstellen muss, gleichzeitig Zwangsmaßnahmen ergreifen kann. Nur mit der nötigen 

Vertrauensbasis ist Hilfe überhaupt möglich. Aus Angehörigensicht und langjähriger Beratungserfahrung 

weiß ich, wie schwer einmal zerstörtes Vertrauen wieder rückgängig zu machen ist und die Folge hiervon 

einen dauerhaften Rückzug des Betroffenen aus sämtlichen Hilfesystemen bedeuten kann. Hiermit möchte 

ich nicht unterlassener Hilfeleistung das Wort reden, sondern ich fordere das Angebot von Hilfen, die die 

Betroffenen auch annehmen können.  

Wünschenswert und notwendig aus Angehörigensicht wären hier vielmehr niederschwellige unbürokrati-

sche Angebote, wie ein flächendeckender aufsuchender 24-Stunden-Krisendienst, multiprofessionelle 

ambulante Teams mit Erfahrungsexperten (Anhang, 3), Netzwerkgespräche nach dem Modell des Offenen 

Dialogs (Anhang,1 b u. 1 e), zur Vermeidung von Chronifizierung evidenzbasierte Verfahren (Anhang 3 u. 4), 

Reha-Maßnahmen, Soziotherapie (dieses Angebot gibt es in Hessen nur auf dem Papier), ambulante 

psychiatrische Pflege, und nicht zuletzt Zugang zu Psychotherapie auch für schwer psychisch Kranke. 

 

Zu §19 Behandlung: 

„Die Beha�dlu�g u�fasst die ge�ote�e� �edizi�is�he� u�d the�apeutis�he� Maß�ah�e�“.  

Hier sollte es heißen: „….Maßnahmen entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung“. 

 

Zu §20 Behandlungsmaßnahmen: 

Da „Beha�dlu�gs�aß�ah�e“ �i�ht �ähe� spezifizie�t ist, �edeutet diese „The�apief�eiheit“ erfahrungsge-

mäß leider häufig immer noch Hoch-/Überdosierungen von Neuroleptika („Overshooting“), teilweise auch 

Elektrokrampftherapie, mit unvorhersehbaren Folgen für die Betroffenen. Die langfristigen (schweren) 

Schäden durch Neuroleptikabehandlung sind durch Studien belegt (Anhang 1d,e u. 2). Zur Vermeidung 

iatrogener Schäden sollte eine nach neuestem wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechende 

Behandlung (Neuroleptika so niedrig wie möglich, langsames Aufdosieren, entsprechendes Setting/-

psychosoziale Methoden sowie Einbeziehung der Angehörigen/des Netzwerks (siehe Anhang 1e, 2) u. 4)) 

gesetzlich verankert werden.  

Die Fo��ulie�u�ge� „e�he�li�he Gefah� fü� das Le�e�“ u�d „s�h�e��iege�de S�hädigu�g ih�e� Gesu�d-

heit“ sind schwammig und unterschiedlich auslegbar. Bei einer in diesem Fall vom Gesetzgeber erlaubten 

Behandlung gegen den Willen des Betroffenen ist die Gefahr der Willkür gegeben. Eine Zwangsbehandlung 

erzeugt Ohmachtsgefühle, ist erniedrigend und traumatisierend. Eine solche Erfahrung kann darüber hinaus 

das Vertrauen in die Psychiatrie auf lange Sicht zerstören. Aus diesem Grund sowie der o.g. Schäden durch 

Neuroleptikabehandlung oder andere invasive Verfahren kann es keine Rechtfertigung mehr für eine 

Zwangsbehandlung (außer bei Lebensgefahr, siehe unten) geben.  

Es sollten daher auf jeden Fall zunächst psychosoziale Behandlungsversuche erfolgen (Beruhigung, reizarme 

Umgebung, Gespräche, auch unter Einbeziehung des Netzwerks/der Angehörigen, Beziehungsaufbau). 

Über eine Psychopharmakabeha�dlu�g sollte „�e�ha�delt“ �e�de� u�d diese nach neuestem Stand der 

Forschung (siehe Aderhold, Anhang 2) durchgeführt werden. Die konkrete Behandlungsmaßnahme sollte 

das mildeste Mittel sein und ihr Nutzen muss die Belastung für die Betroffenen erheblich überwiegen. 

Zu §20 Abs. (2): ei�e „Gefah�….. a�de�e� Pe�so�e�“ kann ebenfalls kein Rechtfertigungsgrund für eine 

Behandlung gegen den Willen sein kann.  
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Zu §20 Abs. (5): „…sich hieraus Nachteile für das Leben oder die Gesundheit der gefährdeten Person 

e�ge�e� �ü�de�.“ 

Was si�d „Na�hteile fü� das Le�e� ode� die Gesu�dheit…“? Eine unverzügliche Behandlung gegen den 

Willen des Betroffenen ohne Genehmigung des Betreuungsgerichts kann ich mir nur bei Lebensgefahr/ in 

Notfallsituationen zur Lebensrettung der betroffenen Person vorstellen. Die Genehmigung des 

Betreuungsgerichts ist sodann unverzüglich einzuholen. 

 

Zu § 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen, Punkt 5. (Fixierung): 

Eine im geplanten Gesetz legitimierte Fixierung stellt lt. UN-Behindertenrechtskonvention ein Verstoß 

gegen die Menschenrechte und Menschenwürde dar. Damit übergeht die Landesregierung den Bericht des 

UN-Sonderberi�hte�statte�s Me�déz �o� ����, de� ei� „a�solutes Ve��ot de� Fi�ie�u�g“ fo�de�t (Anhang 5).  

Der §21 des Gesetzentwurfs steht somit im Widerspruch zur Präambel des Gesetzentwurfs, in der auf die 

UN-Behindertenrechtskonvention verwiesen wird.  

Eine Fixierung ist vielfach eine Traumatisierung für die Betroffenen. Hier sollten andere Maßnahmen  

(Deeskalationsmaßnahmen, Festhalten der Person bei gleichzeitigem Beruhige�, �ei�hes Zi��e�…) 

erfolgen. Sollten bei akuter Gefahr für Andere oder die Person selbst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 

getroffen werden müssen, muss dies unter Wahrung geltender Grundrechte und der UN-Behinderten-

rechtskonvention geschehen.  

 

Zusammenfassung: 

Das geplante PsychKHG regelt die Unterbringung von Menschen mit einer psychischen Störung neu. Vor- 

und nachsorgende Hilfen sind jedoch im Gesetzentwurf gerade nicht geregelt. Ebenso nicht eine psychia-

trische Behandlung/Versorgung entsprechend dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung. Mit den 

§§ 20 – 22 verstößt der Gesetzentwurf gegen die UN-Behindertenrechtskonvention.  

Die in der Präambel genannten Ziele werden zwar als wünschenswert genannt, sind jedoch nicht bindend 

bzw. verpflichtend. Das geplante Gesetz ist demnach nicht das, was �it de� Na�e� „Ps��hKHilfeGesetz“ 

suggeriert und auch von Angehörigen erhofft wird, nämlich eine Verbesserung der psychosozialen Versor-

gu�g i� Fo�� ei�e� „�eda�fsge�e�hte� u�d �ualitati� ho�h�e�tige� P�ä�e�tio�, Begleitu�g u�d Na�hso�ge“ 

(Zitat s.o.). De� Na�e „Hilfe-Gesetz“ e�s�hei�t �i� dahe� euphe�istis�h, „Neu�egelu�g des U�te���i�gu�gs-

gesetzes“ �ä�e hie� eh�li�he�.   

Nachbesserungen im geplanten Gesetzentwurf sind daher m.E. unbedingt nötig. Ich appelliere hiermit an 

die Landesregierung, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um auch psychisch erkrankten Menschen eine 

menschenwürdige Behandlung und Versorgung nach aktuellem wissenschaftlichem Forschungsstand zu 

ermöglichen, adäquat derer für Menschen mit somatischen Erkrankungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Mauelshagen 

 

Anlage: Anhang 
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Anhang: 

 

(1) Studien:  

a) Martin Harrow: http://psychrights.org/research/digest/nlps/HarrowJobePsychMedMarch2014.pdf  

  Ergebnis u.a.: langjährig mit Antipsychotika behandelte Patienten hatten mehr psychotische Episoden als diejenigen Patienten, die 

  keine Antipsychotika über einen längeren Zeitraum bekamen.  

b) RAISE ETP-Studie:  http://m.aerzteblatt.de/news/64538.htm und http://www.aerzteblatt.de/archiv/165553  

  S�hizoph�e�ie: Offe�e� Dialog „�a�igie�t“ Patie�te� �esse� du��h die Ersttherapie  

c) Catie-Studie (Vergleich typischer/atypischer Neuroleptika):  http://www.arzneitelegramm.de/html/2005_11/0511098_01.html  

d) Artikel zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen/Studien: 

  http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/neuroleptika-wenn-psychopillen-das-gehirn-schrumpfen-lassen-

13379742.html  

e)  Langzeitstudie zur Behandlungsmethode des Offenen Dialogs siehe: 

  www.offener-dialog.de, https://www.youtube.com/watch?v=IsnzUxE7emI   

 

(2) Abha�dlu�g �o� Volk�ar  Aderhold ���4: „Neuroleptika �i�i�al – �aru� u�d �ie“:   http://www.dgsp-

ev.de/fileadmin/dgsp/pdfs/Wissenschaftliche_Artikel/Aderhold_Neuroleptika_minimal_12-2014.-Januar.pdf 

 

(3)  DGPPN, S3 Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen, unter: 

https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/kurzversion-leitlinien/S3-

LLPsychosozTherapien_Langversion.pdf. Empfehlungsgrad A, Evidenzebene 1a: Teambasierte, multiprofessionelle  ambulante 

Teams nötigenfalls aufsuchend, in akuten Krankheitsphasen im gewohnten Umfeld versorgend (Assertive communitiy treatment= 

ACT); Angehörige sollen in die psychoedukative Behandlung mit einbezogen werden. Empfehlungsgrad: A, Evidenzebene: Ia  

 

(4) Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Berger (Ärztlicher Direktor im Ruhestand des Vitos-Philippshospital Riedstadt sowie 

Honorarprofessor TU Darmstadt) am 29.10.2016 bei Angehörigentagung des LV Hessen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.: 

Evidenz-basierte Verfahren mit hoher Evidenz bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis:  

Psychoedukative Familienintervention, Social-skills-Training, kognitive VT, Psychoedukation 

 

(5) Download in deutscher Übersetzung unter http://tinyurl.com/juwfpnr  
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Stellungnahme zum Entwurf für ein Hessisches PsychKHG 
 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Standpunkte bzgl. einer Neuregelung der 
öffentlich-rechtlichen Unterbringung vorzutragen. 
 
Der Bundesverband der Berufsbetreuer/-innen e.V. (BdB e.V.) ist die berufständische 
Vertretung der in der Bundesrepublik beruflich tätigen Betreuer und Betreuerinnen i.S.d. 
Betreuungsrechts gem. den §§ 1896 ff BGB. Der BdB e.V. vertritt zur Zeit die Interessen 
von über 6500 Mitgliedern. Daneben setzt sich der BdB e.V. auch im Interesse der 
Betroffenen für eine qualitativ möglichst hochwertige Betreuungsarbeit und 
entsprechende Rahmenbedingungen ein.  
 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass nun auch in Hessen ein Hilfegesetz anstatt eines 
Unterbringungsgesetzes geplant ist. 
 
In dem Entwurf sind unseres Erachtens sowohl positiv zu bewertende als auch 
kritikwürdige Regelungen enthalten. 
 
Positiv ist u.a. die vorgesehene Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen zu 
bewerten.  
 
Ebenfalls ist es zu begrüßen, dass in dem jetzt vorliegenden Entwurf nun auch ein 
Hinweis auf die Geltung der §§ 1901a und 1901b BGB enthalten ist. Damit ist 
klargestellt, dass es bzgl. der Frage einer medizinischen Behandlung nicht auf objektive 
Maßstäbe sondern – wie sonst auch – auf den vor Eintritt der Einwilligungsunfähigkeit in 
einer schriftlichen Verfügung festgehaltenen Willen des Betroffenen bzw. auf dessen 
mutmaßlichen Willen ankommt. 
 
Weiterhin ist es erfreulich, dass die Achtung der Würde des psychisch Kranken sowie 
der Vorrang der Prävention ausdrücklich am Beginn des geplanten Gesetzes (in § 2 
PsychKHG) als Ziele benannt werden. Diesbezüglich bestehen aufgrund der 
nachfolgenden Vorschriften (§§ 3 ff PsychKHG) aber Zweifel an der Umsetzung. 
 
Maßstab für die Beurteilung der geplanten Änderungen ist aus Sicht der Betreuer u.a. die 
Frage, ob sich aus dem Gesetz Versorgungsansprüche oder Hilfen ergeben, die dazu 
führen, dass sich die Lebenslage ihrer Klienten insgesamt bessert und mit deren eigenen 
Vorstellungen in Einklang gebracht wird.  
 
Eine geschlossene Unterbringung und eine eventuelle in Zusammenhang damit 
vorgenommene sogenannte Zwangsbehandlung dürfen immer nur ein „letztes Mittel“ sein 
und deshalb muss zunächst alles versucht werden, um eine geschlossene Unterbringung 
und eine gegen den Willen eines Patienten stattfindende medizinische Behandlung zu 
vermeiden.  
 
Der Gesetzesentwurf enthält aber gerade keine Sicherstellungspflicht und auch 
keinen Rechtsanspruch auf Hilfen. § 4 PsychKHG enthält lediglich sogenannte „Soll-
Vorschriften“, so dass die dort enthaltenen Vorgaben für die Ausgestaltung der Hilfen 
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letztlich unverbindlich bleiben. Auch ist nicht bekannt, ob überhaupt ausreichende 
finanzielle Mittel für die Schaffung bzw. den Aufbau solcher Hilfen bereitstehen. 
 
Soweit in § 5 Abs. 5 PsychKHG eine Mitteilung des Untersuchungsergebnisses an 
einen Betreuer vorgeschrieben wird, ist das u.E. zu weitgehend. Eine solche Mitteilung 
dürfte aus datenschutzrechtlichen Aspekten heraus lediglich dann erfolgen, wenn dem 
Betreuer auch ein diesen Bereich betreffender Aufgabenkreis (vor allem kommt hier die 
Gesundheitssorge in Betracht) übertragen wurde. Ist kein Betreuer vorhanden oder 
wurde dem Betreuer lediglich ein für diesen Bereich nicht relevanter Aufgabenkreis (z.B. 
ausschließlich die Vermögenssorge) übertragen, wäre das Betreuungsgericht zu 
informieren, damit dort über die Notwendigkeit einer Erweiterung des Aufgabenkreises 
bzw. der Einrichtung einer Betreuung entschieden werden kann. 
 
Es muss dann eine Verpflichtung seitens des SPDI (Sozialpsychiatrische Dienst) 
bestehen, dass Betreuungsgericht in Person des bestellten Betreuers, von Beginn an zu 
informieren und somit eine Zusammenarbeit ermöglichen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass zwei juristisch autorisierte Institutionen aneinander vorbei arbeiten, obwohl sie das 
gleiche Ziel verfolgen. Beispiele: Der Betreuer hat schon ein Vertrauensverhältnis zum 
Klienten aufgebaut. Er kennt ihn gut und weiß, wie man mit dem Klienten umgehen 
muss. Darüber hinaus besitzt er Informationen, welche dem SPDI nicht vorliegen 
(können), oder der Betreuer hat bereits einen Unterbringungsantrag gestellt bzw. auch 
schon einen Platz in einer Einrichtung unter Rücksprache mit dem Klienten gefunden 
usw. 
Wir empfehlen aus gleichem Grund in den §§ 13 (2), 27, 31u.32 die gesetzlichen 
Betreuer aufzunehmen. 
Außerdem halten wir es für dringend geboten, dass der SPDI einen Krisendienst 
einzurichten hat. Ansonsten endet die ambulante Hilfe mit Dienstschluss und der Patient  
landet doch in der Klinik. 
Wir machen noch auf ein Problem bei geistig behinderten Menschen in Heimen 
aufmerksam, die dort ihre Heimat gefunden haben. Wegen Fremdgefährdung können Sie 
nicht nach 1906 BGB untergebracht werden. Es bleibt ab 2017 nur das Psych KHG, dass 
keine andere Einrichtung als die Klinik zulässt. 
Hier müssen Lösungen geschaffen werden, dass in Einzelfällen ein massiver Eingriff, 
nämlich  die Aufnahme in eine Klink, verhindert werden kann. 
 
§ 23 PsychKHG bietet die Möglichkeit, u.a. das Recht auf den Empfang von Besuchen 
einzuschränken. Besuche von Anwälten, Notaren und Betreuern sind u.E. ohne 
Einschränkung zuzulassen, gleiches gilt für Telefongespräche eines Untergebrachten mit 
diesen Personengruppen. Insoweit halten wir eine den in § 24 Abs. 3 PsychKHG 
enthaltenen Vorgaben für den Schriftverkehr mit Anwälten, Betreuern usw. 
entsprechende Regelung für erforderlich. 
 
Weitere Kritikpunkte betreffen v.a. die Regelung einer sogenannten 
Zwangsbehandlung:  
 
In § 20 Abs. 2 PsychKHG wird die Möglichkeit eingeräumt, auch einwilligungsfähige 
Menschen zur Vermeidung der Schädigung Dritter gegen ihren Willen zu behandeln. 
Eine Zwangsbehandlung einwilligungsfähiger Menschen verstößt unseres Erachtens und 
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auch nach überwiegender Ansicht in der Fachliteratur gegen die Vorgaben der 
Verfassung.  
 
Bedenken bestehen weiterhin dagegen, dass § 20 Abs. 1 Nr. 2 PsychKHG offenbar auch 
Behandlungen gegen den Willen im Interesse Dritter ermöglichen soll. Dass 
einwilligungsfähige Menschen nicht alleine zum Schutze Dritter gegen ihren Willen 
behandelt werden dürfen, dürfte sich von selbst verstehen. Daneben ist aber auch eine 
Behandlung gegen den Willen eines Einwilligungsunfähigen grundsätzlich unzulässig, 
wenn sie alleine dem Schutz Dritter dient (siehe dazu BVerfG, 2 BvR 882/09 v. 23. März 
2011, dort unter B II 1a der Gründe). Eine Ausnahme darf es allenfalls dann geben, wenn 
sich aus dem Unterbleiben einer Behandlung auch erhebliche negative Auswirkungen für 
den Betroffenen selbst ergeben würden, also ohne Behandlung z.B. eine dauerhafte 
Isolation notwendig wäre, um andere Patienten vor Angriffen zu schützen. Man kann 
dagegen einwenden, dass sich daraus eine Ungleichbehandlung von einwilligungsfähigen 
und einwilligungsunfähigen Menschen ergeben würde. Andererseits kann der 
Einwilligungsfähige die Konsequenzen seiner Entscheidung absehen und die Vor- und 
Nachteile gegeneinander abwägen. Wenn er z.B. die Nachteile einer langfristig 
notwendigen Isolation hinnimmt, weil ihm dies weniger belastend erscheint als die mit 
der Einnahme eines Medikamentes verbundenen Nebenwirkungen, muss man das 
akzeptieren. Ein Einwilligungsunfähiger kann diese Abwägung aber gerade nicht sinnvoll 
vornehmen. 
 
Bedenken bestehen auch dagegen, dass die beabsichtigte Regelung der 
Zwangsbehandlung offenbar auch die Behandlung somatischer Erkrankungen 
betreffen soll. Die Behandlung solcher Erkrankungen sollte u.E. alleine auf Grundlage der 
in § 1906 Abs. 3, 3a BGB erfolgen dürfen. Es ist nicht einsichtig, warum hierfür andere 
Voraussetzungen gelten sollten, wenn der Betroffene  aufgrund einer psychischen 
Erkrankung nach den Vorschriften des PsychKHG untergebracht werden musste. Auf 
Grundlage des § 20 PsychKHG sollte deshalb nur eine Behandlung der sogenannten 
Anlasserkrankung möglich sein. 
 
Erhebliche Bedenken bestehen schließlich noch bzgl. der in § 21 des Entwurfs für ein 
PsychKHG enthaltenen Regelung, nach der „besondere Sicherungsmaßnahmen“ ohne 
gerichtliche Genehmigung zulässig sein sollen. Zumindest für den Fall einschneidender 
Maßnahmen wie z.B. einer länger andauernden oder regelmäßigen Fixierung muss u.E. – 
wie auch für die Unterbringung selbst – eine gerichtliche Genehmigung erforderlich sein. 
Solche Maßnahmen können für den betroffenen u.U. belastender sein als die reine 
geschlossene Unterbringung (so die wohl auch herrschende Meinung in Rechtsprechung 
und Literatur, siehe dazu z.B. auch Dodegge/Roth, Systematischer Praxiskommentar 
Betreuungsrecht, Teil G Rn. 57). 
 
 
 
Harald Kalteier 
BdB Landessprecher 
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Stellungnahme des BGT e.V. zum Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung für ein 

hessisches PsychKHG vom 6.9.2016 (Drucks. 19/3744) 

 

Der BGT e.V. ist an der hessischen Neuregelung des Unterbringungsrechts für psychisch 

kranke Menschen seit 2013 beteiligt worden und bezieht sich daher zunächst auf seine bei-

den Stellungnahmen vom 5.8.2013 und 20.6.2016. 

Der Entwurf stellt gegenüber dem geltenden Freiheitsentziehungsgesetz einen wesentlichen 

Fortschritt dar. Positiv ist insbesondere hervorzuheben, dass auch die Zwangsbehandlung 

von untergebrachten Personen ohne Blick auf ihr Alter einer gerichtlichen Genehmigung 

unterstellt wird, also auch die Behandlung von Minderjährigen. 

Leider sind aber mit dem jetzigen Regierungsentwurf wesentliche Bedenken gegen die Ver-

fassungsmäßigkeit der vorgeschlagenen Regelungen für ärztliche Zwangsmaßnahmen nicht 

ausgeräumt worden. Zudem sind diese Regelungen zum Teil nicht im Einklang mit der UN-

Behindertenrechtskonvention: 

 

1. Das gilt vor allem für die unverändert angestrebte Erlaubnis, untergebrachte Personen 

gegen ihren Willen auch dann medizinisch zu untersuchen und zu behandeln, wenn sie ein-

willigungsfähig sind und/oder Leben oder Gesundheit anderer Personen gefährden (§ 20 

Abs. 2 E). 

Beides ist nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 23. März 2011 (2 

BvR 882/09) und 12. Oktober 2011 (2 BvR 633/11) (vgl. in der Drs. 19/3744 unter Problem-

beschreibung A) ausgeschlossen. In den Begründungen zu den Gesetzesentwürfen sucht 

man vergeblich nach einer Auseinandersetzung mit diesen Bedenken (oder auch mit der 

entgegen stehenden ärztlichen Ethik, was die Behandlung einwilligungsfähiger Menschen 
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betrifft; Deutsches Ärzteblatt vom 28.6.2013 A 1334 und DGPPN Eckpunktepapier vom 

9.4.2015). 

Die Abwendung der Bedrohung von Mitpatienten und Personal ist kein Ziel der in §§ 19,20 E 

geregelten Heilbehandlung, sondern Anlass für besondere Sicherungsmaßnahmen (§ 21 E), 

in deren Regelung die Ruhigstellung durch Medikamente aufgenommen werden könnte (vgl. 

z.B. S.-H. PsychKG in der Fassung vom 7.5.2015, § 16 Abs. 2 Nr. 2). 

 

2. Die vorstehend kritisierte Regelung würde außerdem eine verbotene Diskriminierung von 

Menschen mit psychischen Behinderungen bewirken (Art 3 und 5 UN-BRK). Kein einwilli-

gungsfähiger Mensch (ohne psychische Behinderungen) muss sich ohne seine Einwilligung 

zum Schutz Dritter ärztlich behandeln lassen, ihm droht schlimmstenfalls Freiheitsentzug. 

 

3. Die Behandlungsregelung für nicht einwilligungsfähige untergebrachte Personen (§ 20 

Abs.1 E) begegnet in mehrfacher Hinsicht ebenfalls verfassungsrechtlichen Bedenken: 

3.1 Als Norm für Grundrechtseingriffe erfüllt sie nicht die Anforderungen an Klarheit und 

Bestimmtheit, wie sie das BVerfG formuliert hat: sie muss so gefasst sein, dass die Betroffe-

nen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten können, dass also für ak-

tuell und potentiell untergebrachte Personen und für die zur Anwendung der Norm in erster 

Linie berufenen Entscheidungsträger der Unterbringungseinrichtungen (Ärzte und Pflegeper-

sonal) die wesentlichen Voraussetzungen für die Zwangsbehandlung erkennbar sind. 

3.2 Unklar und unbestimmt ist insbesondere die Regelung in Nr. 2: 

Unklar ist zunächst, ob die Regelung für alle behandlungsbedürftigen Erkrankungen gelten 

soll. In der Begründung heißt es, dass Nr. 2 für die „Behandlung der Anlasserkrankung“ gel-

ten soll.  

Nur für die Anlasserkrankung? Klar (und wünschenswert) wäre, dass diese Einschränkung für 

die gesamte Regelung im Gesetzestext zum Ausdruck käme, denn für die Behandlung von 

Begleiterkrankungen gilt das bürgerliche Recht, gelten insbesondere die Vorschriften des 

Betreuungsrechts, in deren Bereich der Landesgesetzgeber keinen Regelungsspielraum hat. 
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Einigermaßen deutlich wird das Behandlungsziel nur in der Begründung genannt: die Entlas-

sung der untergebrachten Person. Maßgeblich dafür sind aber ausschließlich der Wegfall der 

Unterbringungsvoraussetzungen und eine entsprechende Gerichtsentscheidung (§§ 27, 28 

E). Dazu gehört aber nicht unbedingt die Wiederherstellung der Entscheidungs- und Hand-

lungsfähigkeit, sondern ausschließlich der Wegfall der in § 9 Abs. 1 E genannten Gefahren. 

Bestanden diese ausschließlich für „das Leben, die Gesundheit oder andere besonders be-

deutsame Rechtsgüter anderer“ (z.B. in Fällen häuslicher Gewalt einzelner Familien-

mitglieder), würde diese Regelung eine weitere Tür für ärztliche Zwangsmaßnahmen zum 

Schutz Dritter öffnen! 

 

4. Die Regelung der weiteren Voraussetzungen einer Zwangsmaßnahme in § 20 Abs.3 E ist in 

einigen Punkten klärungsbedürftig: 

Nr. 2 ist überflüssig: die Ankündigung kann leicht zur „Androhung“ werden und hatte in den 

vom BVerfG entschiedenen Fällen die Funktion, dem Patienten die Inanspruchnahme von 

Rechtsschutz zu ermöglichen, was angesichts des betreuungsgerichtlichen Genehmigungs-

vorbehalts entbehrlich ist. Die Aufklärungspflichten folgen aus den Regelungen zur Aufklä-

rung bei einem ärztlichen Eingriff nach § 630e  BGB. 

Nr. 3 sollte wenigstens den Konkretisierungsgrad der BGB-Regelung in § 1906 Abs. 3 errei-

chen. 

In Nr. 4 entspricht der Vergleich des Nutzens mit dem „möglichen Schaden der Nichtbe-

handlung“ nicht der verfassungsrechtlich geforderten Regelung, nach der der Nutzen mit 

den zu erwartenden Beeinträchtigungen der Behandlung abzuwägen ist (vgl. demgegenüber 

§ 1906 Abs. 3 Nr. 5 BGB). 

Der Schlusssatz ist unter den Bestimmtheitsanforderungen der Verfassung ganz abzulehnen: 

„Gefahr im Verzug“ ist eine Leerformel, mit der jedes irgendwie motivierte Unterlassen des 

Überzeugungsversuchs (Nr. 1) gerechtfertigt werden kann. Er muss gestrichen werden. 
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5. Die Ausnahme vom Genehmigungserfordernis in § 20 Abs. 5 Satz 2 sollte entfallen. Eingrif-

fe in die körperliche Unversehrtheit sind – anders als die Unterbringung – irreversibel. Des-

halb ist im BGB von einer entsprechenden Regelung abgesehen worden. 

Die Voraussetzungen für die Ausnahme sind außerdem in einer Weise „beliebig“ formuliert 

(„Nachteile“), die für den Entscheider (Arzt) nicht klären, wann er davon Gebrauch machen 

kann. Im Fall von „Nachteilen für das Leben“ (drohender Tod) sind ärztliche Eingriffe durch 

das Notfallrecht gedeckt. 

 

Bochum / Schwerin, 30. November 2016 

für den Vorstand  

Peter Winterstein   

1.Vorsitzender    
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